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rechnung von Einkünften, Übernahme der Kosten der Haus
wirtschaftspflege sowie die Mietzuschüsse für Bürger im Ken
tenalter verändert.
VO über die Justitiare in der DDR (JustitiarVO) vom 
15. März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 171)
In dieser VO sind die Aufgaben und Befugnisse der Justi
tiare, die Organisationsformen ihrer Tätigkeit, die Qualifi
kationsanforderungen und die Aufgaben des Ministeriums 
der Justiz in diesem Zusammenhang geregelt. Ein Justitiar 
kann für ein Unternehmen, ein Verwaltungsorgan oder eine 
Einrichtung im Arbeitsrechtsverhältnis oder künftig auch 
freiberuflich mit eigener Praxis tätig werden. Die Vergütung 
erfolgt auf der Grundlage einer Gebührenordnung.
АО über die Führung des Registers für private und gemischt
wirtschaftliche Unternehmen und für treuhänderisch ver
waltete Kapitalgesellschaften vom 19. März 1990 (GBl. I Nr. 20
S. 183)
Auf der Grundlage dieser АО wird das Register beim Staat
lichen Vertragsgericht geführt. Die Registrierung der Unter
nehmen erfolgt durch das Bezirksvertragsgericht, in dessen 
Territorium das Unternehmen seinen Sitz hat. Geregelt sind 
das Anmeldeverfahren und die anzuwendenden Rechtsvor
schriften. Pflichtverletzungen in Durchsetzung dieser АО 
können durch das Bezirksvertragsgericht mit Ordnungsstrafe 
geahndet werden.
АО über spezielle Anforderungen an die Gewerbetätigkeit 
von Ingenieurbüros auf dem Gebiet des Vermessungs- und 
Kartenwesens vom 16. März 1990 (GBl. I Nr. 21 S. 204)
Die АО legt die Voraussetzungen für die Ausübung eines 
Gewerbes auf dem Gebiet des Vermessungs- und Karten
wesens fest und bestimmt die speziellen Anforderungen, die 
durch den Antragsteller zu belegen sind. Die Voraussetzun
gen für die Erteilung der Gewerbeerlaubnis und das vorge
sehene Leistungsprofil sind durch Kommissionen zu über
prüfen, die bei den Inspektkmsbereichen der Geodätisch- 
Kartographischen Inspektion zu bilden sind.
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Berufliche Umschulung — für die Werktätigen der DDR bisher 
eher ein Fremdwort und für Eingeweihte vor allem ein Be
griff aus dem bundesdeutschen Berufsbildungsrecht1 — ist 
gleichsam über Nacht für viele zu einer existentiellen Frage 
geworden, die das Recht auf Arbeit, den effektiven Einsatz 
ihrer Arbeitskraft und nicht zuletzt die Perspektiven eigener 
sozialer Sicherheit in starkem Maße berührt. Veränderte 
Eigentumsstrukturen, unabdingbar höhere Effizienz der Wirt
schaft, verbunden mit marktwirtschaftlicher Ausrichtung, 
werden Strukturveränderungen und Rationalisierungsmaß
nahmen in solchen Dimensionen erfordern, die ein Ausmaß 
an Freisetzung von Arbeitskräften mit sich bringen, bei dem 
Arbeitslosigkeit nicht verhindert werden kann. Umfang und 
Ausmaß sind heute allerdings nicht abzusehen. Vorsorge auch 
in juristischer Hinsicht zu treffen, um die Arbeitslosigkeit als 
soziales Problem zu minimieren, gerade unter marktwirt
schaftlichen Bedingungen den effektiven Einsatz des vorhan
denen Arbeitskräftepotentials zu fördern, die Bildungsmög
lichkeiten flexibel zu gestalten und gleichzeitig für hohe 
soziale Sicherheit zu sorgen — darin bestehen wichtige rechts
staatliche Aufgaben. Dieser Vor- und Fürsorgepflicht entspre
chen zwei kürzlich erlassene Verordnungen des Ministerra
tes.1 2 3

Soziale und juristische Ziele der Umschulung

Mit der UmschulungsVO wird die staatlich organisierte Um
schulung außerhalb bestehender Arbeitsrechtsverhältnisse 
rechtlich geregelt. Umschulungsmaßnahmen sind mit dem Ziel 
durchzuführen, die berufliche Mobilität der Bürger zu erhö
hen und dadurch die Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit 
zu unterstützen (§ 2). Diese als soziales wie juristisches Ziel 
sehr moderate Formulierung des Gesetzgebers geht davon aus, 
daß n e b e n  den in § 145 ff. AGB geregelten Pflichten der 
Betriebe im Arbeitsrechtsverhältnis zur Aus- und Weiterbil

dung b e s c h ä f t i g t e r  Werktätiger auch eine Möglichkeit 
geschaffen werden muß, (zeitweilig) Arbeitslose schnell und 
qualitativ vor allem den Anforderungen von Wirtschaft und 
Staat entsprechend zu qualifizieren und somit für die Wie
deraufnahme einer Berufstätigkeit vorzubereiten.

In der UmschulungsVO sind die grundlegenden materiell
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Fragen der durchzu
führenden Umschulungsmaßnahmen für alle Qualifizierungs
stufen geregelt. Ausgangspunkt ist offensichtlich die Erkennt
nis, daß die Freisetzung von Mitarbeitern staatlicher Organe 
und gesellschaftlicher Organisationen in bedeutendem Umfang 
Umschulungsaufgaben erforderlich macht, die gegenwärtig 
dann besonders schwierig zu lösen sind, wenn Hoch- und 
Fachschulkader für neue Aufgaben innerhalb der vorhande
nen Qualifikationsstufe umgeschult werden müssen.

Natürlich besteht hierin ein großes Problem. Ein Trug
schluß wäre es allerdings, würde man die Umschulungserfor
dernisse darauf reduzieren oder ausschließlich gar aus der 
Verwaltungsreform in der DDR ableiten wollen. Umschu
lungsmaßnahmen sind ein Dauerthema, wie langjährige Er
fahrungen in der BRD beweisen.2 Umschulung ist eine stän
dige und selbständige Säule in einer effektiven Berufsbildung 
überhaupt.

So versteht das bundesdeutsche Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) unter Berufsbildung
a) die Berufsausbildung,
b) die berufliche Fortbildung und
c) die b e r u f l i c h e  U m s c h u l u n g  (§1 Abs. 1 BBiG), 
die zu einer anderen Tätigkeit befähigen soll (§ 1 Abs. 4 
BBiG).

Eine Legaldefinition der Umschulung findet sich jedoch 
weder im BBiG noch in der UmschulungsVO der DDR. Geht 
man von §7 Abs. 1 UmschulungsVO aus, so heißt es dort 
lediglich, daß die Umschulung — ausgehend von den Erforder
nissen des Arbeitsmarktes — nach Inhalt, Form und Methode 
so zu gestalten ist, daß die geforderte Fachkompetenz und 
Leistungsfähigkeit für e i n e  n e u e  A r b e i t s a u f g a b e  
erworben werden kann. Umschulung im Sinne der Umschu
lungsVO erfordert also nicht zwingend die Ausbildung für 
einen völlig neuen Beruf4, sondern es kann sich auch um den 
Erwerb „von Zusatzqualifikationen, beruflichen Teilabschlüs
sen und vollständigen Berufsabschlüssen“5 handeln (vgl. auch 
§ 8 Abs. 4 UmschulungsVO).

Ein tatsächlich und juristisch bisher nicht geklärtes Pro
blem ist das der Effizienz der Umschulung. Sie muß per
spektivisch so gestaltet werden, daß damit nicht bloß kurz- 
oder mittelfristige Übergangslösungen für den Werktätigen 
geschaffen werden, die ihn nach beendeter Umschulung und 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß etwa wieder rela
tiv schnell zu einem „potentiellen“ Arbeitslosen werden las
sen. Vielmehr sind — soweit möglich — bildungsökonomisch 
effektive, den Arbeitsplatz sichernde Dauerlösungen gefragt.

Hier gilt es, die Erfahrungen und Probleme der BRD-Be- 
rufsbildungsförderung produktiv zu analysieren tozw. zu nut
zen.6

Der Geltungsbereich der UmschulungsVO zur Sicherung 
einer Berufstätigkeit bezieht sich gemäß § 1 ausdrücklich auf 
Bürger, denen mit ihrer vorhandenen Qualifikation keine zu
mutbare Berufstätigkeit vermittelt werden kann, nachdem sie 
aus einem Arbeitsrechts-, Dienst- oder Mitgliedschaftsver- 
hältnds ausgeschieden sind. Das zu betonen ist u. a. deshalb 
wichtig, weil gemäß § 5 UmschulungsVO für die Dauer der 
Umschulung finanzielle Zuwendungen nach den Bedingungen 
und in der Höhe gemäß der VO über die Gewährung staatli
cher Unterstützung und betrieblicher Ausgleichzahlung an

1 Vgl. Ausbildung und Beruf, Rechte und Pflichten während der Be
rufsausbildung, Bielefeld 1988, sowie die §§ 1 und 46 ff. des Berufs
bildungsgesetzes (BBIG) der BRD vom 14. August 1969 (BGBl. I 
S. 1112), zuletzt geändert durch das Berufsbildungsf örderungsge- 
setz vom 23. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1692).

2 VO über die Umschulung von Bürgern zur Sicherung einer Be
rufstätigkeit vom 8. Februar 1990 (GBl. I Nr. 11 S. 83) — nachfol
gend UmschulungsVO genannt - und die DB dazu — Finanzielle 
Unterstützung der Bürger - vom 16. März 1990 (GBl. I Nr. 21 S. 192); 
VO über die Gewährung staatlicher Unterstützung und betriebli
cher Ausgleichszahlung an Bürger während der Zeit der Arbeits
vermittlung vom 8. Februar 1990 (GBl. I Nr. 7 S. 41) und die 1. und 
2. DB dazu vom 16. Februar 1990 (GBl. I Nr. 12 S. 93, 94); vgl. hierzu 
auch J. Miciias, „Zumutbarkeit einer Tätigkeit bei der Arbeitsver
mittlung“, NJ 1990, Heft 4, S. 151 ff.

3 Vgl. G. Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, München 1987, S. 118 ff.
4 So noch die Definition im Lexikon der Wirtschaft — Berufsbil

dung —, Berlin 1978, S. 236, Stichwort: „Umschulung“.
5 A. M. Czihak/K.-H. Fleischhauer, „Durch Umschulung auf neue Ar

beitsaufgaben vorbereiten“, Berufsbildung 1990, Heft 2, S. 92 f.
6 Vgl. R. Fritz (Hrsg.), Handbuch des Fachanwalts-Verwaltungs- 

reChts, Frankfurt a. M./Gießen 1988, S. 494, sowie das Berufsbil
dungsförderungsgesetz vom 23. Dezember 1981; BAföG. Bildungs
förderung, München 1989.


